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Als rganzr~~z~rjj‘~ allgemeinen Bebauungsplan unterbrejte~ die

~

~dlichdesZeltne~eYessovJiedSt
~ zur Genehmigung,

Rättenen besitzt bereit.~ einen~Be

bauungsplan (Zonei~plan), welcher mit RRB Nr. 438 vom 11, Januar

1977 genehmigt wurde,

Bei den nun vorliegenden Ergänzungen handelt es sich um folgende

Gebiete

1. Ergänzung des Zone~planes nördflch des Zeltnerweges

Um die OrtsplanungsR~~~5j0~ nicht zu verzögern, wurde das fragli

che Gebiet mit RRJ3 Nr, 438 vom 11, Januar 1977 von der Genehmi

gung ausgenommen.,. Diese Angelegenheit wurde von der Gemeinde

erneut. behandel-b, Die öffentii~che Auflage erfolgte ~n der Zeit

vom 31. Mai 1977 bis 30~ Juni 1977,. Während der gesetzlic1~e~

Frist wurde eine Einsprache eingereicht, welche nach leichter

Abänderung des Planes zuruckgezogen wurde, In seiner Sitzung vom
l~, Dezember 1977 hat der Gemeinderat den abgeänderten.~Zonenpl~fl

“nördlich des Zeltnerwegesn aufgrund von § 15 des kant, Bauge—

setzes genehmigt0 Die zuständigen kant, Porstorgane sind mit

dieser Abänderung ebenfalls einverst~den,

2. Strassen— und Baulinienplan “Kirchs-brasseu

Im rechtsgültigefl Strassen— und Baulinienplan war nur die Ein

mündung der vorliegenden Strasse festgelegt, Infolge des Bauvor

habens Kirchonzentrum — Alterssiedlung musste die Kirchstrasse

weiter projektiert werden Die Ausbaubreite beträgt 5.50 m und

die Baulinien sind beidseitig auf 6 m festgelegt, Nördlich ist

ein Trottoir von 2 m sowie eine Garagebaulj~~~ vorhanden, Die
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öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 28, Oktober 1977

bis 28, November 1977. Während der gesetzlichen Frist wurde keine

Einsprache eingereicht, sodass der Gemeinderat den Strassen— und

Beulinienplan UKirchstrasseU inseiner Sitzung vom 15. Dezember..

1977 aufgrund von § 15 des kantonalen Baugesetzes genehmigt hat,

Formell ~rurden die Verfahren richtig durchgeführt,

M~tei~i~l]*sind~ keine Bemerkungen anzubringen.

Es wird
beschlossen :

1. Der Teilzonenplan uber das Gebiet nordlich des Zeltnerweges

und der Strassen— und Baulinienplan T~K1rchstrasseU der Ein—

- wohnergemeinde Rüttenen werden gen~ehmi~.

2. Die Gemeinde Rüttenen wird verhalten, dem Amt für Raühiplanung

bis zum SO, April 1978 noch je 4 Pläne, mit dem Ger~ehmigungs—

vermerk‘d~r Gemeinde, zü~ust~llen,

:. ~‘ Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit

den vdi~liegendenin Widerspruch stehen,

Genehmigunsgebuhr Fr. 500.——

Publikationskosten Fr. 18,--

- - Fr. 518.—— . (Staatskanzlei Nr. 554 )~

Der Staatsachreiber

~
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Bau—Depar~e~0~~ (2) Gr

Kant.~ Hochbauar12t (2)

Kante Tiefbauar~ (2)

Amt für Was serwirtscl‘iaft (2)

Rechtsdienst des~

Amt für Raumplanung (3),

Kreisbauamt 1, 4500 Solothurn,

Amtschreiberei Lebern, 4500 Solothurn, mit e 1 cm, Plan

fo1~t s äter
Kant. Finanzverwaltung (2) -

Sekretariat der Katasterschatzung (2), ~t el~en. Plan

~ter
Ammannamt der EG, 4522 Rüttenen

Baukommission der EG, 4522 Rüttenen,

~ter

~1tsblattpublikation.

Der T~ilzonenplan über das Gebiet nördlich des Zeltnerweges

sowie der Strassen— und Baulinienplan HKirchstrassen der Ein—

wobnergemeind~ Rüttenen werden genehmigt,




